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Di.e Aufstellung des Planes wurde am 30.04.1985 und am 28.05.1985
vom Stadtrat beschlossen; sie ist notwendig, um den dri.agenden
Bedarf an Kleingärten zu decken

Der Bebauungsplan ist aus dem genehmi-sten Flächennutzungsplan
entwickelt. Die Ausweg.sung des Planbereiches als Sondergebi-et
wird bei Fortschreibung des Flächennutzungsplanes berücksichti-gt

Er umfaßt 3,2 ha Fläche mit 80 Gartenparzellen. Die Grundstücke
stehen zum Großteil in städtischem Eigentum, di.e .restlichen
Flurstücke befinden sich i.n Privatbesitz; ei.ne Parzell i.erung
ist erforderlich ./3
Die Umgrenzung des Plangebietes beschreibt sich wi.e folgt

Im Nordwesten beginnend, entlang den nördlichen Grenzen der
Flurstücke PI.Nr. 4392 bis 4399, die künfti.ge Straßenfläche
PI.Nr. 4370 querend, weiter längs den Nordgrenzen der PI.Nr
4405 und 4406, das Flurstück P]..Nr. 2242 durchschneidend, der
Nordgrenze der PI.Nr. 2244 folgend, an der Nordbegrenzung des
Grabens PI.Nr. 2246/2 verlaufend, die PI.Nr. 2247/3 ei.nbeziehend,
an der West- und Nordgrenze des Flurstückes PI.Nr. 2247/6 bis
zur tlestgrenze des Weges PI.Nr. 2504/1, dieser nach Süden fol-
gend und sodann längs der Südgrenze der PI.Nr. 2599/1 in west-
licher Ri.chtung verlaufend, weiter entlang der Westgrenze der
P[.Nr. 2592/2, sch]ießt das Grundstück P].Nr. 2592 ein und fo].gt
wei.ter der Ostgrenze des Weges PI.Nr. 2601, um dann das Grund-
stück PI.Nr. 2602/1 i.m nördlichen Bereü-ch zu durchschneiden

Weiter folgt di-e Planbereichsbegrenzung den südlichen Grenzen
der P]..Nrn. 4407, 4370, 4404, 4403, 4402 und 4401 nach Westen
und wendet si.ch an der Westgrenze der PI.Nr. 4400 nach Norden,
folgt weiter der Südgrenze des Weges PI.Nr. 4390, quest diesen
in Höhe der westlichen Grenze der PI.Nr. 4392 bis zum Ausgangs
punkt

Der öst[iche P[anberei.ch fä].]t in die Schutzzone um die K]är
anlage .

Die K]-eingartenan].age, die dicht zu bepflanzen ist, übernimmt
di.e Funktion eines Grüngürtels zur Abschn.rmung der nördlichen
Wohnbebauung vom südlich vorgesehenen Baugebiet mi.t tei.Is ge-
werbli.cher, tei-is gemischter Nutzung sowie von der Kläranlage
Di.e Festsetzungen des ]andespf]egerischen Beg]eitp]-ines zur
Auflassung der Schmi-ttengräben sind in den Bebauungsplan über
kommen

Di,e verkehrsmäßige Anbindung erfolgt über drei. öffentl i.che Er-
schli.eßungsanlagen. Di-e i-nnere Erschließung wi-rd durch befahr-
bare Wege mit einfachem Ausbau und ohne Kanalisati.on hergestellt
Neben Kfz.-Stellplätzen auf den Gartenparzellen si-nd Gemeinschafts
stellplätze eingeplant

/2



2

Die Versorgung des Gebietes mit Wasser und Strom übernehmen
die Stadtwerke Grünstadt

Die Kosten für die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen sind
überschlägig mi.t rund DM 80.000,-- ermittelt

Die Höhe des Stadtanteiles beträgt gemäß $ 4 der Satzung der
Stadt Grünstadt über die Erhebung von Bei-trägen für die erst-
malige Herstellung von Erschließungsanlagen (Erschließungsbeitrags
satzung) vom 18.April 1978 in der maßgeblichen Fassung 10 % des
beitragsfähigen Erschließungsaufwandes.

iqit dem Vollzug des Bebauungsplanes soll unmittelbar nach Erlangung
der Planreife begonnen werden. Di.e Fortführung erfolgt sodann ab-
schnittswelse nach den fi.nanzi.ellen Möglichkei-ten der Stadt
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Grünstadt , im llai 1 985
geändert Im Oktober 1 985

Stadtverwaltung Grünstadt
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